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Auswertung der Stellungnahmen aufgrund § 4 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB 
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Bürger 

Anregungen 
Stellungnahmen 

Abwägung 
Bemerkungen 

 

 

 

Blatt 1 

  
Öffentlichkeit 
 
 

 
Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht. 
 

 
Keine Einwendungen 
 

  Von folgenden Fachstellen wurde keine Stellungnahme abgegeben: 
- 
- 
 

 

1 Regierung 
von Nieder-
bayern 
Höhere Lan-
desplanung 

 

Keine Abwägung erforderlich 
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Bemerkungen 

 

 

 

Blatt 2 

 
 

 
    

2 Regionaler 
Planungsver-
band Donau-
Wald 

Keine Einwendungen Keine Abwägung erforderlich 
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Blatt 3 

3 Landratsamt 
Regen 
Kreisbaumeis-
ter 

 

Beschluss erforderlich: 
 Der Baugebietsausläufer jenseits der Ge-

meindestraße auf Flur.-Nr. 531, Gemarkung 
Schlag, wird zurückgenommen. 

 

    

4 
 

Landratsamt 
Regen 
Technischer 
Umweltschutz 

Keine Bedenken Keine Abwägung erforderlich 
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5 
 

Landratsamt 
Regen 
Untere Natur-
schutzbe-
hörde 
 

 

 
 

Darstellung Ortsrandeingrünung im La-plan: 
Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Darstellung 
im vorliegenden Deckblatt 7 zum Landschaftsplan aus-
reicht (die aus dem Ursprungsplan übernommene Sig-
natur steht für das Ziel „Verbesserung der Ortsrandein-
grünung in den neuen Ortsbereichen“). 
 
Darstellung Ortsrandeingrünung im F-plan: 
Auf eine Darstellung einer Ortsrandeingrünung im Flä-
chennutzungsplan wird im Rahmen dieses Deckblattes 
verzichtet, da sie aus folgenden Gründen als nicht ziel-
führend erachtet wird: 
o Für derart kleinflächige Festlegungen ist der Flä-

chennutzungsplan in seiner Aussageschärfe zu 
grobkörnig. 

o Für eine wirksame, rechtlich gesicherte Ortsrand-
eingrünung ist der Flächennutzungsplan zu unver-
bindlich. 

o Festlegungen zu einer Ortsrandeingrünung am 
südlichen Rand des Erweiterungsbereichs sollten 
im Rahmen einer Genehmigungsplanung vorge-
nommen werden. 

 
Rücknahme des Erweiterungsgebietes auf die Flä-
chen nördlich des Erschließungsweges: 
s. Beschluss zu Punkt 3 (Stellungnahme des Kreisbau-
meisters) 
 
Umweltbericht: 

 Der Umweltbericht wird in Bezug auf die Gehölz-
bestände detaillierter Ausgearbeitet, Maßnahmen 
zum Ausgleich werden konkretisiert. 
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Blatt 5 

    

6 
 

Wasserwirt-
schaftsamt 
Deggendorf 

Keine Einwände  

    

7 
 

Bayernwerk 
AG 

?  

    

8 
 

Deutsche Te-
lekom Technik 
GmbH 

?  
 
 

    

9 
 

Amt für Er-
nährung, 
Landwirtschaft 
und Forsten 

Keine Äußerung Keine Abwägung erforderlich 

    

10 Amt für Digita-
lisierung, 
Breitband und 
Vermessung 
Freyung, Au-
ßenstelle 
Zwiesel 
 

keine Einwände 
 

 

    

11 ZAW Donau-
Wald 

?  
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Blatt 6 

12 Staatliches 
Bauamt 
Passau 

keine Einwände 
 

 

    

    

 

 

 

 

 


